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Beratungsgegenstand: 

Widmung von Gemeindestraßen 

hier: Konrad-Adenauer-Straße (Stichweg Drei-Burgen-Arena) 

 

I. Beschlussvorschlag: 

Der Rat beschließt, den in dem als Anlage beigefügten Plan schraffiert dargestellten Teil der Konrad-

Adenauer-Straße (Stichweg zur Drei-Burgen-Arena), Gemarkung LH-Stadt, Flur 12, Flurstücke 285, 

286 tlw. und 296 tlw., als „Gemeindestraße“ dem öffentlichen Verkehr gem. §§ 2, 3 und 6 des StrWG 

NRW zu widmen. 

 

II. Rechtsgrundlage: 

GO NW, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW, Zuständigkeitsordnung des Rates 

 

III. Sachverhalt: 

Die Festlegung der Öffentlichkeit einer Straße bestimmt sich nach den Vorschriften des Straßen- und 

Wegegesetzes NRW (StrWG NW). 

 

Hiernach sind öffentliche Straßen diejenigen Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr 

gewidmet sind. Die Widmung ist eine Allgemeinverfügung, durch die Straßen die Eigenschaft einer 

öffentlichen Straße gemäß § 6 StrWG NRW erhalten. Zwingender Inhalt der Widmung ist die Einstu-

fung in eine bestimmte Straßengruppe (z.B. Gemeindestraße). 

 

Der im Beschlussvorschlag genannte Stichweg der Konrad-Adenauer-Straße soll nach erfolgtem 

Endausbau als Gemeindestraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet werden. Die Widmung umfasst 

die Flurstücke Gemarkung Lüdinghausen-Stadt, Flur 12, Nr. 285, 286 tlw. und 296 tlw.. Der zu wid-

mende Stichweg ist in dem als Anlage beigefügten Lageplan schraffiert dargestellt. 

 

Anlagen: 

 

 Lageplan der zu widmenden Straße 
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